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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
  Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 

Der  Rat  der  Stadt  Wuppertal  hat  in  seiner  Sitzung  am  13.02.2012  den  nachstehend 
genannten Bebauungsplan als Satzung nach §10 BauGB beschlossen. 
 
Bebauungsplan Nr. 1103 – Holthauser Straße ‐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich:  Der  Geltungsbereich  umfasst  die  Flächen  südlich  der  Holthauser  Straße 
zwischen  den Grundstücken  Holthauser  Straße Nr.  15  und Nr.  25  und  greift  in  südlicher 
Richtung in die Tiefe des Grundstückes bis an die Grenzen der Grundstücke An der Blutfinke 
Nr. 47 und Im Vogelsholz Nr. 14. 
 
Planungsziel: Ausweisung  von Wohnbaurechten  auf einem ehemaligen  Schulgrundstück  in 
Wuppertal‐Ronsdorf. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird 
mit Begründung sowie den bei diesem Bauleitplanverfahren zur Anwendung kommenden DIN‐
Normen  18915  –  Bodenarbeiten  ‐  und  DIN  18916  –  Pflanzen  und  Pflanzarbeiten  ‐  im 
Geodatenzentrum,  Rathaus  Wuppertal‐Barmen,  Johannes‐Rau‐Platz  1,  Rathaus‐Neubau 
(Eingang Große Flurstr. 10), Ebene 0, Zi. C078, während der Dienststunden, und zwar montags, 
dienstags, donnerstags und  freitags  von 9:00 bis 12:00 Uhr und  zusätzlich donnerstags  von 
14:00 bis 16:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) zu  jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. 
Über  den  Inhalt  des  Bebauungsplanes  und  der  Begründung  wird  auf  Verlangen  Auskunft 
gegeben. 
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Hinweise 
1.  Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB  in der 

Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  23.  September  2004 
(Bundesgesetzblatt  I,  Seite  2414),  zuletzt  geändert  durch Artikel  1  des Gesetzes  zur 
Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 
22.07.2011  (Bundesgesetzblatt  I,  Seite  509),  über  die  fristgemäße  Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
den  oben  genannten  Bauleitplan  und  über  das  Erlöschen  von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2.  Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 ‐ 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben  genannten  Bauleitpläne  schriftlich  gegenüber  der  Stadt  Wuppertal  unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3.  Eine Verletzung von Verfahrens‐ oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land  Nordrhein‐Westfalen  (Gemeindeordnung  NRW)  in  der  Fassung  der 
Bekanntmachung vom 14.  Juli 1994  (Gesetz‐ und Verordnungsblatt NRW Seite 666  / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes über das Führen von Gemeinde‐ und Kreisbezeichnungen vom 25. Oktober 
2011  (Gesetz‐  und  Verordnungsblatt  NRW  Seite  535),  beim  Zustandekommen  des 
oben  genannten  Bauleitplanes  kann  nach  Ablauf  eines  Jahres  seit  dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)    der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)  der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluß vorher beanstandet 

oder 

d)  der Form‐ oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung unter der Nr. 45B gem. § 13a Abs. 
2 BauGB angepasst. 
 
 
 
Wuppertal, den 21.01.2013 
Der Oberbürgermeister 
 
gez. 
 
Jung 
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öffentliche Bekanntmachung 
 
Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk B/16 – Sedansberg/Hatzfeld 
 
 
Die Stadt Wuppertal sucht für den Schiedsamtsbezirk B/16 – Sedansberg/Hatzfeld eine 
Schiedsperson. Für dieses Ehrenamt sind Bürgerinnen und Bürger geeignet, die Freude 
daran haben, Streitigkeiten zu schlichten. 
 
Schiedsfrauen und Schiedsmänner vermitteln unbürokratisch und unparteiisch zwischen den 
streitenden Parteien, um eine gütliche außergerichtliche Lösung z.B. bei Hausfriedensbruch, 
Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Verletzung des 
Briefgeheimnisses und nachbarrechtlichen und vermögensrechtlichen Streitigkeiten zu 
finden. Die Schiedsperson bespricht mit den Beteiligten an einem neutralen Ort in ruhiger 
Atmosphäre die Probleme. Dabei ist die Fähigkeit und Bereitschaft gefragt, den Beteiligten 
zuzuhören und auf ihre Probleme einzugehen. Ziel ist es, einen Vergleich zu erreichen, mit 
dem beide Seiten einverstanden sind. 
 
Spezielle Vorkenntnisse werden von den Bewerberinnen/Bewerbern nicht gefordert. Doch 
sind Menschenkenntnis, Lebenserfahrung, viel Geduld und die Fähigkeit zur Abfassung von 
Vergleichsprotokollen unbedingt notwendig. Das erforderliche fachliche Wissen wird durch 
Aus- und Fortbildungsseminare und die Hilfe erfahrener Kollegen vermittelt. 
 
Die Schiedsperson wird von der Bezirksvertretung für die Dauer von 5 Jahren gewählt. 
 
Wenn Sie Interesse daran haben, diese ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben, zwischen 30 
und 70 Jahre alt sind und nach Möglichkeit im Schiedsamtsbezirk wohnen, können Sie sich 
bis zum 15.02.2013 in Verbindung setzen mit: 
 
Stadtverwaltung Wuppertal, Bürgeramt, 003.04-Schiedsamtsangelegenheiten, Steinweg 20, 
42275 Wuppertal, Herr Siemes, Telefon 563-2354 oder Frau Erdmann, Telefon 563-5707, 
Fax: 563-4386, E-Mail:  juergen.siemes@stadt.wuppertal.de 
 
Wuppertal, den 15.01.2013     Der Oberbürgermeister 
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Jahresabschluss 2011 zum 31.12.2011 der Gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal 
 
Die Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Wuppertal, Wuppertal, hat am 30.10.2012 den Jahresabschluss zum 31.12.2011 
festgestellt und über die Verwendung des Bilanzergebnisses wie folgt beschlossen: 

 
 Der Bilanzverlust per 31.12.2011 ergibt sich aufgrund des 

Jahresfehlbetrages von 885.557,01 € sowie des Verlustvortrages von 
1.020.389,93 € unter Verrechnung von Entnahmen aus den anderen 
Gewinnrücklagen in Höhe von 73.400,00 €, die zur Ausschüttung an 
die Fremd-Minderheitsgesellschafterin dienen, und beträgt insgesamt 
1.832.546,94 €. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung 
vorgetragen. 

 Als Tag der Auszahlung für die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 
2011 ist nach § 22 (1) des Gesellschaftsvertrages Mittwoch, der 27. 
November 2012, festgelegt.  

  
 
Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2011 liegen in der Zeit vom 30.01.2013 bis 
05.02.2013 im Verwaltungsgebäude der Gesellschaft, Hoeftstraße 35, 42103 Wuppertal, 
zur Einsichtnahme aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes beauftragte Rinke Treuhand GmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wuppertal, hat am 1. Juni 2012 folgenden 
Bestätigungsvermerk für den Einzelabschluss zum 31.12.2011 erteilt: 
 
 „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers  
 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
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gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Wuppertal, Wuppertal, den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“ 
 
 

Wuppertal, den 23.01.2013  Die Geschäftsführung 
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Jahresabschluss zum 31.12.2011 der GWG Stadt- und 
Projektentwicklungsgesellschaft mbH 
 
Die Gesellschafterversammlung der GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft 
mbH hat am 30.10.2012 den Jahresabschluss zum 31.12.2011 bei einem Jahresergebnis 
von 0,00 Euro festgestellt. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2011 liegen in der Zeit vom 30.01. bis 
05.02.2013 im Verwaltungsgebäude der Gesellschaft, Hoeftstraße 35, 42103 Wuppertal, 
zur Einsichtnahme aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Rinke 
Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wuppertal, hat am 1. Juni 2012 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers  
 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechung sowie 
Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der GWG Stadt- und 
Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
entspricht der Jahresabschluss der GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, 
Wuppertal, den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
 
 

Wuppertal, den 23.01.2013  Die Geschäftsführung 
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